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Betreff Bundesgesetz über die zivilrechtliche Durchführung 
des Embargos gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) 

Dieser Entwurf stellt eine notwendige Maßnahme im Rahmen der UN
Resolution 757 dar, um zu verhindern, daß Forderungen aus Serbien 
und Montenegro im Zusammenhang mit Verträgen oder Transaktionen, 
deren Erfüllung durch die Resolution des Sicherheitsrates 
beeinträchtigt oder verhindert wurde, durchgesetzt werden können 
und österreichische Exportfirmen dadurch Schaden erleiden. 

Zu prüfen wären aus unserer Sich� i.w. folgende Punkte: 

- Zwischen der Formulierung des Paragraph 1, Abs. 2 und den 
Erläuterungen besteht u.E. ein Widerspruch. Die Beweislast, daß 
die geltend gemachte Forderung nicht im Zusammenhang mit dem 
Jugoslawien-Embargo steht, trifft u.E. den Kläger. In den 
Erläuterungen ist aber vom Beklagten die Rede. 

- Hinsichtlich der Ausnahme von der Anwendung der Ausschlußklausel 
stellt sich die Frage, welche Staaten die UN-Sicherheitsresolution 
757 nicht umgesetzt haben. Erst dann könnte evaluiert werden, in 
wieweit das Risiko für österreichische Exporteure besteht, auf das 
auf Seite 9 des Vorblattes geschilderte Rückgriffsrecht zum Tragen 
kommt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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